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Informationsfreiheit 

Sehr gechrter EEE 

Ihrem am 29.3.2021 gestellten Antrag auf Erteilung einer Auskunft nach der Satzung zur Regelung des 
Zugangs zu Informationen des eigenen Wirkungskreises des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

(Informationsfreiheitssatzung) in der Fassung vom 8.4.2019 entsprechen wir und teilen dazu mit: 

Frage: Wieviel Impfstoff wird den beiden Impfzentren im Kreis zur Verfügung gestellt? 

Davon ausgehend, dass die seitherige Liefermenge bis zum 31.3.2021] gemeint ist: 

Comirnaty 4965 Vials 

Moderna 282 Vials 

Vaxzevria 1050 Vials 

Frage: Kann der Kreis Impfstoff anfordern oder wird der Impfstoff vom Land zugewiesen? 

Der Impfstoff wird vom Land kontingentiert zur Verfügung gestellt. 

Frage: Wieviel Impfstoff wird pro Tag verimpft? 

Zwischen dem 27.12.2020 und dem 31.3.2021 wurden pro Tag durchschnittlich 368,45 Impfungen 
durchgeführt. Für jede Impfung ist eine Dosis des Impfstoffes erforderlich. 

Frage: Wieviel Impfstoff könnten die Impfzentren pro Tag verimpfen (Vollauslastung)? 

Die beiden Impfzentren verfügen über eine Gesamtkapazität von 1.500 Impfungen pro Tag. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 

Widerspruch ist bei dem Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg einzulegen. Der Widerspruch 
kann 

l. schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 

Jägertorstraße 207, 64289 Darmstadt, bei der der Widerspruch zur Niederschrift erhoben werden 

kann, 
2. mittels eines elektronischen Dokuments, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 

versehen ist, per E-Mail an: kreisverwaltung@ladadi.de oder 
3. durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz 

an: kreisverwaltung@ladadi.de-mail.de 

erhoben werden. 

Hinweise zu den Anforderungen der elektronischen Kommunikation finden sich unter 

https://www.ladadi.de/elektronische-kommunikation. 

Hinweis: 

Die Erhebung des Widerspruchs durch gewöhnliche E-Mail ist nicht zulässig. 

ffeundlichen Grüßen


